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„Vape-Pens“ – was ist das?
„Vape-Pens“ – auch E-Shishas oder 
E-Zigaretten genannt – sind elektronische 
Verdampfer. Es gibt viele Sorten von 
Einweg-Produkten. Sie haben ein buntes 
Design und enthalten Aromastoffe in 
unterschiedlicher Geschmacksvielfalt.  
Wir beantworten Deine Fragen!Herausgegeben von der Stadt Nürnberg – Jugendamt,

Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg • www.jugendamt.nuernberg.de
Druck: Drei-W-Verlag GmbH, Landsberger Straße 101, 45219 Essen

 Ich bin unter 18 Jahre. Darf ich einen Vape-Pen kaufen?

Nein, denn zum Schutz der Gesundheit ist das Rauchen 
von elektronischen Produkten für Minderjährige gesetzlich 
verboten. Egal ob Nikotin oder Tabak enthalten sind oder 
nicht.

Mein Freund ist volljährig und möchte mir  
einen Vape-Pen schenken. Darf er das?

Nein, das ist nach dem Gesetz verboten und kann für  
ihn teuer werden.

Dürfen auf dem Schulhof Vape-Pens geraucht werden?  
Sie riechen ja schließlich nicht nach Rauch.

Nein. Das Rauchverbot auf dem Schulgelände gilt auch  
für elektronische Produkte. 

Sind E-Zigaretten gesünder als normale Zigaretten?

Mit E-Zigaretten – egal ob nikotinhaltig oder nikotinfrei – 
inhaliert man andere Schadstoffe, die zum Beispiel Herz-
Kreislauf-Erkrankungen begünstigen können. Die Lang-
zeitfolgen sind noch wenig erforscht. Rauchen ist nie 
gesund und verursacht nachweislich Schäden im Körper. 

Dürfen Vape-Pens im Restmüll entsorgt werden?

Leere E-Zigaretten gehören nicht in den Müll. Sie können 
in den Verkaufsstellen, bei Wertstoffhöfen, Elektromärkten 
oder in großen Supermärkten kostenlos abgegeben werden.
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(Dieses Gesetz gilt nicht für 
verheiratete Jugendliche)
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-
stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 
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  Aufenthalt in Gaststätten
  Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
  vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
  Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-   
  veranstaltungen, u. a. Disco
  (Ausnahmegenehmigung durch zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen  
  von anerkannten Trägern der Jugendhilfe    
  Bei künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege
  Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen  
  Teiln. an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten 
  Anwesenheit bei jugendgefährdenden   
  Veranstaltungen und in Betrieben
   (Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen   
  sowie andere Auflagen anordnen.) 

  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
  (Die zuständige Behörde kann Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.) 

  Abgabe / Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein,  
  Mischungen mit Bier, Wein o. ä.
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer   
  personensorgeberechtigten Person [Eltern]) 

  Abgabe / Verzehr von anderen alkoholischen  
  Getränken oder Lebensmitteln z. B. Spirituosen

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten /E-Shishas (auch nikotinfrei) 
  Kinobesuche    
  Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  (Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.  
  Die Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!  
  Ausnahme: „Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Be- 
  gleitung einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

  Weitergabe von Filmen o. Spielprogrammen    
  nur entsprechend der Freigabekennzeichen:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  Spielen an elektron. Bildschirmspielgeräten   
  ohne Gewinnmögl. nur nach den Freigabekenn-  
  zeichen: „ohne Altersbeschr./ ab 6 / 12 / 16 Jahren”
       = Beschränkungen
Zeitliche  Begrenzungen 
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unterrichtsfrei (Buß- und Bettag)                              (o. Gew.)     
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